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Es kommt meiner Meinung nach sehr auf die Umstände des Einzelfalls an, und die werden
(leider) im Artikel nicht so klar:

War der Fototermin längerfristig angekündigt mit dem Hinweis, dass die Bilder im Jahrbuch
veröffentlicht werden? War dies dem Kollegen bekannt? Oder war das (im üblichen schulischen
Chaos) eine Ad-Hoc-Aktion: "Der Fotograf ist gerade da, geh mal schnell mit deiner Klasse hin.".
Dann könnte es schon eine Art "Überrumpelungseffekt" gewesen sein, wo sich der Kollege über
die Veröffentlichung des Fotos im Jahrbuch nicht klar war, insbesondere wenn die Fotografin
das bestätigt hat.

Also die Gleichung: "Lehrer auf Foto mit Klasse" = "Lehrer mit Veröffentlichung einverstanden"
ist mir viel zu einfach!

Und die Message des Gerichts könnte für viele Kollegen sein: Lieber nicht im schulischen
Kontext fotografieren lassen, man weiß nie, was mit den Bildern passiert!

Gruß !
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